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Bericht des Ausschusses
für volkswirtschaftliche Angelegenheiten

betreffend das Gesetz, mit dem die O.Ö. Landarbeitsordnung 1979 neuerlich
geändert wird (O.Ö. Landarbeitsordnungsnovelle 1986)

(L-209/2-XXIII)

Das Arbeiterrecht sowie der Arbeiter- und Angestellten-
schutz, soweit es sich um land- und forstwirtschaftliehe
Arbeiter und Angestellte handelt, ist gemäß Art. 12
Abs. 1Z. 6 B-VG. 1929 in der Fassung der B-VG.-Novelle
1974, BGBI. Nr. 444, hinsichtlich der Gesetzgebung über
die Grundsätze Bundessache; landessache ist die Erlas-
sung von Auslührungsgesetzen und die Vollziehung.

Die Grundsätze für die Regelung des Arbeiterrechtes
in der land- und Forstwirtschaft sowie des Arbeiter- und
Angestelltenschutzes, soweit es sich um land- und forst-
wirtschaftliehe Arbeiter und Angestellte handelt, wurden
vom Bundesgesetzgeber im landarbeitsgesetz 1984,
BGBI. Nr. 287/1984, erlassen. Die landesgesetzlichen
Ausführungsbestimmungen enthält überwiegend die
O.Ö. landarbeitsordnung 1979, lGBI. Nr. 84, zuletzt ge-
ändert durch die O.Ö.landarbeitsordnungsnovelle 1984,
lGBI. Nr. 54; soweit es sich um Grundsätze handelt, die
im Zusammenhang mit der Berufsausbildung in der
land- und Forstwirtschaft stehen, sind sie in der
O.Ö. land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungs-
ordnung 1967, lGBI. Nr. 53 in der geltenden Fassung,
ausgeführt.

Mit dem Im Entwurf vorliegenden Gesetz, mit dem die
O.Ö. landarbeitsordnung 1979 neuerlich geändert wird
(O.Ö.landarbeitsordnungsnovelle 1986),sollen die durch
den 11. Teil des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1985,
BGBI. Nr. 290, mit dem das Gieichbehandlungsgesetz
geändert wird, neu aufgestellten Grundsatzbestimmun-
gen für die Regelung der Gleichbehandlung von Mann
und Frau im Arbeitsleben in der land- und Forstwirtschaft

-ausgeführt werden. In dieser Neuregelung der Grund-
satzbestimmungen sind insbesondere die verfassungs-
widrigen Grundsätze, die die Organisation der Gleichbe-
handlungskommission betroffen haben, entfallen. Seit
dem Inkrafttreten der B-VG.-Novelle 1974, BGBI. Nr. 444,
ist die Bildung und Errichtung von Verwaltungsbehörden
im Rahmen der landesvollziehung ausschließlich Sache
des landesgesetzgebers nach Art. 15 Abs. 1 B-VG. Von
dieser Auffassung ist der landesgesetzgeber bei der
Schaffung der organisatorischen Bestimmungen über die
Gleichbehandlungskommission durch die O.Ö. landar-
beitsordnungsnovelle 1981 jedoch ohnehin ausgegan-
gen. Im übrigen sind in den neuen Grundsatzbestimmun-
gen Erweiterungen des Gleichbehandlungsgebotes, eine
besondem Dllrchsetzungsmöglichkoit bel Verletzung des
Gleichbehandlungsgebotesbetreffend Maßnahmen der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung sowie eine Be-
rlchtspflicht des Dienstgebers enthalten.

Die mit der O.Ö. landarbeitsordnungsnovelle 1981,
lGBI. Nr. 5/1982, beschlossene Regelung der GleIchbe-
handlung von Mann und Frau im land- und forstwirt-
schaftlichen Arbeitsbereich stellt ausschließlich auf die
Entgeltfestsetzung ab. Der Gesetzgeber ging bei dieser
Beschränkung auf nur eine von mehreren Möglichkeiten

von Diskriminierungen im Arbeitsleben von der Überle-
gung aus, daß diese Art der Diskriminierung sowohl die
häufigste als auch die wesentlichste und sicherlich auch
die sich am deutlichsten manifestierende Diskriminierung
ist. Auch das Instrumentarium des Gesetzes Ist in erster
linie auf die Bekämpfung dieser Form der Diskriminie-
rung der Frauen am Arbeitsplatz ausgerichtet: der Gleich-
behandlungsgrundsatz als unmittelbar einklagbarer
Rechtsanspruch, der auch gegenüber Verletzungen des
Gleichbehandlungsgebotes in Regelungen der kollekti-
ven Rechtsgestaltung besteht, und das Verfahren vor der
Gleichbehandlungskommission als Möglichkeit der vor-
und außergerichtlichen Beilegung solcher Konflikte unter
Einbeziehung der Sozialpartner.

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll insbeson-
dere der sachliche Geltungsbereich der zur Zeit gelten-
den Regelung auf die freiwilligen Sozialleistungen, die
nicht vom Entgeltbegriff erlaßt werden, und auf die Aus-
und Weiterbildung auf betrieblicher Ebene ausgeweitet
werden. Zudem soll ein Verbot der geschlechtsspezifi-
schen Stellenausschreibung statuiert werden.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes ist im
besonderen zu bemerken:

Zu Artikel \ Z, 1 bis 3:

Durch die Erweiterung des sachlichen Geltungsberei-
ches des Gleichbehandlungsgebotes ist eine Rege-
lung dieser Vorschriften bei den Entgeltsbestimmun-
gen systematisch nicht mehr zutreffend. Die materiel-
len Bestimmungen über die Gleichbehandlung von
Frau und Mann im Arbeitsleben In der land· und
Forstwirtschaft werden daher In einem eigenen 5. Ab·
schnitt in die O.Ö. landarbeitsordnung 1979 einge-
fügt. Art. I Z. 1 und 2 berücksichtigt diese systemati-
sche Änderung.

Zu § 78 Abs. 1:
Mit der Aufnahme der freiwilligen Sozialleistungen In
den Katalog des Gesetzes soll einerseits Abgren-
zungsschwierigkeiten gegenüber Sozialleistungen,
die als Entgelt anzusehen sind und schon bisher von
§ 14a erfaßt sind, begegnet und andererseits damit
der Bewußtseinsblldungsprozeß der GleichbehAnd-
lung an der Grenze zwischen Beruf und Freizeit geför-
dert werden. Unter freiwilligen Sozialleistungen, die
kein Entgelt darstellen, sind z. B. die Förderung sport-
licher Aktivitäten oder die Benützung von Sportanla-
gen u. dgl. zu verstehen.

Einer der Hauptgründe für die schlechtere Einkom-
menssituation der Frauen liegt in ihrem Ausbildungs-
nachteil gegenüber den Männern. Soweit dieser durch
eine geringere Ausbildung vor dem Eintritt in den Be-
ruf bzw. vor Antritt einer bestimmten Beschäftigung
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bedingt ist, wird es Aufgabe der Gesellschaft sein, vor
allem durch einen Bewußtseinswandel eine Änderung
herbeizuführen. Auf betrieblicher Ebene soll den Frau-
en die gleichberechtigte Wahrnehmung von Fortbil-
dungschancen durch die Aufnahme von Maßnahmen
der betrieblichen Aus- und Weiterbildung in den Gel-
lungsbereich des Gesetzes gesichert werden.

Zu § 78 Abs. 2:

Eine alte Forderung im Bestreben, die Chancengleich-
heit der Frauen im Arbeitsleben zu erreichen, ist die
geschlechtsneutrale Stellenausschreibung. Kann da-
mit auch der Dienstgeber nicht gezwungen werden,
eine Frau anstelle eines Mannes für den betreffenden
Arbeitsplatz einzustellen, so soll dadurch einerseits
Frauen nicht von vornherein die Möglichkeit zur Be-
werbung genommen werden, bzw. andererseits der
Dienstgeber dazu veranlaßt werden, immer öfter auch
Frauen in seine Überlegungen bei der Auswahl der
bestgeeigneten Person miteinzubeziehen.

Ob ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Vor-
aussetzung tür die auszuübende Tätigkeit ist, be-
stimmt sich nach der Art der Tätigkeit oder den Bedin-
gungen ihrer Ausübung. Nur solche Voraussetzungen
können als unverzichtbar angesehen werden, die ein
Tätigwerden von Dienstnehmern des anderen Ge-
schlechtes praktisch oder rechtlich ausschließen.

Das hier vorgesehene Verbot gilt nicht nur für den
Dienstgeber, sondern auch für Dritte, deren sich der
Dienstgeber bei der Stellenausschreibung bedient.

Mit der im letzten Satz des Abs. 2 enthaltenen Bestim-
mung soll eine Umgehung des Verbotes ausgeschlos-
sen werden.

Zu § 79:

Da sich tür den einzelnen Dienstnehmer eine Diskrimi-
nierung meist noch nicht aus der bloßen Nichtberück-
sichtigung bei einer bestimmten Maßnahme der Aus-
oder Weiterbildung ergibt, ist in § 79 für diesen Diskri-
minierungstatbestand eine gegenüber der Entgeltdis-
kriminierung abweichende Durchsetzungsmöglichkeit
vorgesehen.

Zum einen ist die Geltendmachung des Anspruches
auf eine bestimmte Aus- oder Weiterbildungsmaßnah-
me kaum durchsetzbar, wenn es sich hiebei um ein·
malige, aus welchen Gründen immer, nicht wiederhol-
bare Aktionen handelt. Zum anderen hat im allgemei-
nen nicht jeder Dienstnehmer von vornherein einen
Anspruch auf Einbeziehung in bestimmte betriebliche
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Eine Diskrimi-
nierung weiblicher Dienstnehmer wird beispielsweise
dann gegeben sein, wenn das Ausmaß ihrer Einbezie-
hung in soiche Maßnahmen gegenüber ihren männli-
chen Kollegen geringer ist, als es ihrem Verhältnis an
der Gesamtzahl der Beschäftigten, für die diese Maß-
nahmen in Frage kommen, entspricht.

Die Durchsetzung des in starkem Maße kollektive
Züge aufweisenden Gleichbehandlungsgebotes auf
dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung wird daher
zunächst die Feststellung seiner Verletzung erfordern.

Pernkopf
Obmann

Eine solche Feststellung kann von jedem Dienstneh-
mer entweder im Wege einer gerichtlichen Feststel-
lungsklage oder durch Befassung der Gleichbehand-
lungskommission herbeigeführt werden. Darüber hin-
aus kann jeder der in § 203d Abs. 1 genannten An-
tragsberechtigten die Tätigkeit der Gleichbehand-
lungskommission in Bewegung setzen oder die Kom~
mission kann von· Amts wegen tätig werden.

Wird die Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes
durch das Gericht festgestellt, so ergibt sich für den
diskriminierten Dienstnehmer ein Anspruch auf Einbe-
ziehung in betriebliche Aus- und Weiterbildungs maß-
nahmen. Da zwischen dem gerichtlichen Feststel-
lungsverfahren und den nach Zustellung des Urteils
vom Betrieb gerade durchgefÜhrten oder in der Foige
vorgesehenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
kein unmittelbar sachlicher und zeitlicher Zusammen-
hang mehr bestehen muß, wird nicht zuletzt aus Grün-
den der Zweckmäßigkeit der Diskriminierte das Ver-
langen auf nunmehrige Einbeziehung in die betriebli-
chen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu steilen
haben. Kommt der Dienstgeber diesem Verlangen auf
Einbeziehung in die entsprechenden Maßnahmen
nicht nach, so kann der Anspruch im Wege einer Lei-
stungskiage geltend gemacht werden.

Zu Artikel I Z, 4 bis 6 (§§ 203b-203d):

Die in den §§ 203b, 203c und 203d vorgenommenen
Änderungen stellen im wesentlichen lediglich Ergän-
zungen des bisherigen Gesetzestextes dar, die durch
die im § 78 vorgesehene Ausweitung des Gleichbe-
handlungsgebotes erforderlich sind.

Die vor allem in Verbindung mit der Erstreckung des
Gleichbehandlungsgebotes auf betriebliche Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen zu sehende Berichls-
pflicht gemäß §203 d Abs. 4 soll - sozusagen vorbeu-
gend - schon auf Grund einer Mitteilung einer der im
§ 203 d Abs. 1 genannten Personen oder Körperschaf-
ten, aus der sich die Vermutung der Nichteinhaltung
des Gleichbehandlungsgebotes ergibt, bestehen.
Wenn der Dienstgeber dieser Berichtspflicht nicht
nachkommt, ist vorgesehen, daß die Kommission die'"
sen Umstand in der Amtlichen Unzer Zeitung zu veröf~
fentlichen haI,

Zu Artikel 11:

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der Novelle.

Nach der Beschlußtassung und Kundmachung der
O.Ö. Landarbeitsordnungsnovelle 1986 ist beabsich-
tigt, die O.Ö, Landarbeitsordnung 1979 in der geiten-
den Fassung im Landesgesetzblatt neu zu verlautbaren.

Der Ausschuß für volkswirtschaftliche Angelegen-
heiten beantragt, der Hohe Landtag möge das bei-
gefügte Gesetz, mit dem die O.Ö. Landarbeitsord-
nung 1979 neuerlich geändert wird (O.Ö. Landarbeits-
ordnungsnovelle 1986), beschließen.

Linz, am 29. April 1986

Haslehner
Berichterstatter
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Gesetz

vom 1986,

mit dem die O.Ö. Landarbeitsordnung 1979 neuerlich geändert wird
(O.Ö. Landarbeitsordnungsnovelle 1986)

Der o.ö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Die O.Ö. Landarbeitsordnung 1979. LGBI. Nr. 84. in der
Fassung der O.Ö. Landarbeitsordnungsnovelle 1981.
LGBI. Nr. 5/1982. der O.Ö. Landarbeitsordnungsnovelle
1982. LGBI. Nr. 1/1983. der O.Ö. Landarbeitsordnungsno-
velle 1983. LGBI. Nr. 98 und der O.Ö. Landarbeitsord-
nungsnovelle 1984. LGBI. Nr. 54. wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) die lit. d hat zu lauten:
"d) Abschnitt 5 (Gleichbehandiung);",

b) die bisherigen lit. d bis g erhalten die Bezeich-
nungen "e)" bis "h)".

2. § 14a hat zu entfallen.

3. Nach § 77 wird folgender Abschnitt neu eingefügt:

,,5. GLEICH BEHANDLUNG

Gleichbehandlungsgebot
§ 78

(1) Bei der Festsetzung des -Entgelts, bei der Ge-
währung freiwilliger Sozialleistungen. die kein Entgelt
darstellen, sowie bei Maßnahmen der Aus- und Wei-
terbildung auf betrieblicher Ebene dar! niemand auf
Grund des Geschlechtes diskriminiert werden; Diskri-
minierung ist jede benachteiligende Differenzierung,
die ohne sachliche Rechtfertigung vorgenommen
wird.

(2) Der Dienstgeber darf einen Arbeitsplatz weder
öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unterneh-
mens) nur tür Männer oder nur tür Frauen ausschrei-
ben oder durch Dritte ausschreiben lassen, es sei
denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare
Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehenen
Tätigkeit. Die Ausschreibung ,1<"f auch keine zusätzli-
chen Anmerkungen enthalten, die auf ein bestimmtes
Geschlecht schließen lassen.

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes
bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen

§ 79

Der Dienstnehmer kann die Verletzung des Gleich-
behandlungsgebotes bei Maßnahmen der Aus- und
Weiterbildung im Wege einer Feststellungsklage oder
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durch Anrufung der Gleichbehandlungskommission
(§ 203a) geltend machen. Wurde die Verletzung die-
ses Gleichbehandlungsgebotes durch das Gericht
festgestellt, so ist der Dienstnehmer auf Veriangen in
die entsprechenden betrieblichen Aus- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen einzubeziehen,"

4. § 203b samt Überschrift hat zu lauten:

"Aufgaben der Gleichbehandlungskommission
§ 203b

Die Kommission hat sich mit allen die Diskriminie-
rung im Sinne des §78 berührenden Fragen zu befas-
sen."

5. § 203c Abs. 1 hat zu lauten:

,,(1) Auf Antrag einer der im § 203a Abs. 3 Z. 1 bis
4 genannten Interessenvertretungen oder von Amts
wegen hat die Kommission Gutachten über Fragen
der Diskriminierung im Sinne des § 78 zu erstatten."

6. Im § 203d haben die Abs. 3 bis 5 zu lauten:

,,(3) Kommt der Dienstgeber dieser AUfforderung in-
nerhalb eines Monats nicht nach, so kann jede der im
§ 203a Abs. 3 Z. 1 bis 4 genannten Interessenvertre-
tungen bei Gericht auf Feststellung der Verletzung
des Gleichbehandlungsgebotes (§ 78) klagen; diese
Frist verlängert sich im Fall der Verletzung des Gleich-
behandlungsgebotes bei der Festsetzung des Ent-
gelts bis zum Ende des Entgeltzahlungszeitraumes,
wenn dieser länger als einen Monat dauert. Der Ablauf
der gesetzlichen Verjährungsfrist sowie kollektivver-
traglicher Verfallfristen wird bis zum Ende eines Mo-
nats nach Eintritt der Rechtskraft solcher Urteile
gehemmt.

(4) Ergibt sich auf Grund einer Mitteilung eines An-
tragsberechtigten gemäß Abs. 1, in der die behaupte-
ten Umstände glaubhaft zu machen sind, die Vermu-
tung der Nichteinhaltung des Gleichbehandlungs-
gebotes, so hat der Dienstgeber der Kommission auf
Verlangen einen schriftlichen Bericht zu erstatten.
Dieser hat für die von der Vermutung betroffenen Be-
triebsbereiche unter Bedachtnahme auf die vermutete
Nichteinhaltung des Gleichbehandlungsgebotes
durch zahlenmäßige Aufgliederung einen Vergleich
der Beschäftigungsbedingungen, der Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen sowie der Aufsliegsmöglich-
keiten von Frauen und Männern im Betrieb zu ermögli-
chen. Erforderlichenfalls hat der Bericht auch Auf-
schluß zu geben über den Zusammenhang zwischen
den Aus- und Weiterbiidungsmaßnahmen und den
Aufstiegsmöglichkeiten.

(5) Die Kommission hat rechtskräftige Urteile im
Sinne des Abs. 3, die Verletzungen des Gleichbe-
handlungsgebotes feststeilen, sowie den Umstand der
Nichtbeachtung einer Aufforderung gemäß Abs. 4 in
der Amtlichen Unzer Zeitung zu veröffentlichen."

Artikel 11

Dieses Gesetz tritt mit dem auf seine Kundmachung im
Landesgesetzblatt für Oberösterreich folgenden Monats-
ersten in Kraft.


